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RS OGH 1984/5/22 2Ob558/84
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.05.1984

Norm

ABGB §1053

Rechtssatz

Beim Kauf auf Abruf wird die Erfüllungszeit nicht kalendermäßig, sondern in der Weise bestimmt, daß der Schuldner

die Leistung auf Verlangen (oder auf jedesmaliges Verlangen) des Gläubigers verspricht.
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